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Viel e

 

42.03 

Zivilstandskreis Bülach 

Neues Kino Freienstein - Ernennung zum Traulokal 

Beschluss 

 

 

Ausgangslage 

Viele Brautpaare feiern heute ihre Hochzeit oft nur noch im Rahmen ihrer zivilen Trauung und suchen 

deshalb für diesen Anlass ein spezielles Traulokal. 

 

Die Stadt Bülach bietet heute den Einwohnerinnen und Einwohnern im Zivilstandskreis Bülach mit 

dem Rathaussaal in Bülach, dem Weierbachhus in Eglisau und dem alten Gemeindehaus in Embrach 

drei würdige und sehr traditionelle Traulokale an. Die Nutzung dieser Traulokale ist für Brautpaare mit 

keinen zusätzlichen bzw. Kosten Dritter verbunden.  

 

Vor zehn Jahren ernannte der Stadtrat Bülach auf Antrag des Zivilstandsamtes das Gewächshaus des 

Blumenlandes Meier in Lufingen zu einem weiteren Traulokal. Dieses ergänzt bis heute die drei 

offiziellen Traulokale. 

 

Neues Kino Freienstein 

Das Zivilstandsamt Bülach möchte seine Dienstleistung rund um das Heiraten ab Januar 2024 um ein 

weiteres Traulokal erweitern. Der Kinosaal in der ehemaligen Spinnerei Blumer in Freienstein bietet 

sich hierfür an. Es ist eine äusserst attraktive Location mit viel Ambiente in einer einmaligen 

Umgebung. 

 

Das Team des Zivilstandsamtes hat das Neue Kino in Freienstein besucht und die Anlage besichtigt. 

Das Kino eignet sich sehr gut als Traulokal und die gehbehindertengerechte Zugänglichkeit ist 

gegeben. Die Lokalität soll eine neue Zielgruppe ansprechen, die ausserhalb der traditionellen Trauung 

wie beispielsweise im Ratshaussaal in Bülach eine moderne Alternative finden möchte. Die speziellen 

Kinositze und die grosse Leinwand im alten Spinnerei-Komplex schaffen eine einzigartige Kulisse mit 

Platz für ca. siebzig Personen. Auf Wunsch kann anschliessend an die Ziviltrauung das dortige 

Catering-Angebot für Apéros und grössere Feiern genutzt werden.  
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Das Angebot des Kinos bietet Heiratswilligen folgende Arten von Feierlichkeiten: 

 

- nur Ziviltrauung ohne Verpflegung (Kosten Fr. 500.00 für Saalmiete) 

- Ziviltrauung mit Apéro (Kosten Fr. 500.00 für Saalmiete plus Individualkosten für Apéro) 

- Ziviltrauung mit Apéro und Fest. Hierfür bleibt das Kino für Dritte geschlossen (geschlossene 

Gesellschaft / Kosten Fr. 500.00 plus Individualkosten für Fest) 

 

Im Vergleich zu den Traulokalen in Bülach, Embrach und Eglisau, die den Brautpaaren kostenlos zur 

Verfügung stehen, verrechnet das neue Kino in Freienstein eine Saalmiete von fünfhundert Franken 

pro Paar. Möchte das Paar noch einen Apéro oder das Kino den ganzen Tag/Abend für ein Fest buchen, 

kommen Individualkosten dazu. Die Ziviltrauung ist nicht an eine Konsumationspflicht im Kino 

gebunden. Nicht inbegriffen in den aufgeführten Beträgen sind die Kosten des Zivilstandsamtes für die 

Ehevorbereitung, die Beurkundung der Trauung sowie die Zivilstandsdokumente (ca. Fr. 300.00 bis Fr. 

350.00). Diese Gebühren werden gem. Gebührenverordnung im Zivilstandswesen allen Brautpaaren 

verrechnet, unabhängig davon, wo sie heiraten. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen dem neuen Kino Freienstein und dem Zivilstandsamt Bülach soll in 

Form einer Leistungsvereinbarung geregelt werden. In dieser wird festgehalten, welche Leistungen sich 

die beiden Parteien gegenüber erbringen, um Trauungen durchführen zu können (Terminreservation, 

Vorbereitung Kinosaal, Dekoration, Webauftritt, etc.). Für die Stadt Bülach fallen dabei keinerlei 

Kosten an. 

 

Gesetzliche Bestimmungen 

Art. 70 der eidgenössischen Zivilstandsverordnung (ZStV) sowie § 2 der kantonalen Zivilstandsver-

ordnung (ZVO) besagen, dass Trauungen im amtlichen Traulokal durchgeführt werden müssen. Die 

Ernennung eines Traulokals obliegt dem zuständigen Gemeinde- bzw. Stadtrat.  

 

Weiter muss das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Zivilstandswesen, Lokalitäten als 

geeignet für Trauungen benennen. Für das Kino in Freienstein liegt die Bewilligung des Gemeindeamts 

mit Datum vom 27. März 2023 vor (Beilage eins). 

Fazit 

Das Zivilstandsamt Bülach ist überzeugt davon, dass das neue Heiratsangebot Anklang in der 

Bevölkerung findet. Weiter wird es dazu beitragen, dass der Zivilstandskreis Bülach als innovativ und 

dynamisch in der Bevölkerung wahrgenommen wird. 
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Der Gemeindeschreiber der Gemeinde Freienstein ist über das Vorhaben informiert. Er hat die 

Vorinformation sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und würde sich auf ein Traulokaal in seiner 

Gemeinde freuen. Bis zum Entscheid des Stadtrats Bülach wird die Information vertraulich behandelt. 

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

 

1. Das Neue Kino in Freienstein wird auf den 1. Januar 2024 zum offiziellen Traulokal des 

Zivilstandskreises Bülach bestimmt. 

 

2. Das Zivilstandsamt Bülach wird beauftragt, die künftige Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen des neuen Kinos Freienstein auszugestalten und diese in Form einer 

Leistungsvereinbarung festzuhalten. 

 

3. Mitteilung an: 

a) Daniel Ammann, Stadtrat Bevölkerung und Sicherheit 

b) Roland Engeler, Leiter Bevölkerung und Sicherheit 

c) Fabian Glaser, Leiter Bevölkerungsdienste 

d) Esther Armuzzi, Leiterin Zivilstands- und Bestattungsamt 

e) Gemeindeamt Zürich, Abteilung Zivilstandswesen, Wilhelmstrasse 10, 8090 Zürich 

f) Anne-Catherine Lang, Neues Kino Freienstein, Strickgasse 1, 8427 Freienstein (in Briefform) 

 

 

Stadtrat Bülach 

Mark Eberli Christian Mühlethaler 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 


